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Teilflächige Widmung im Bezirk 
Eimsbüttel – Warburgstraße –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41) wird die im 
Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 312, Gemarkung Rotherbaum, 
in der Warburgstraße belegene Wegefläche (Flurstück 1835 
teilweise) dem öffentlichen Verkehr mit sofortiger Wirkung 
gewidmet.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bezirksamt Eims-
büttel, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, 
Grindelberg 66, 20144 Hamburg, eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Januar 2025

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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Beitragsordnung der Studierendenschaft 
der HafenCity Universität Hamburg 

(HCU)
Das Präsidium der HafenCity Universität Hamburg hat 

am 16. Januar 2025 gemäß § 104 Absatz 2 Satz 1 des Ham-
burgischen Hochschulgesetzes vom 18. Juli 2001 (Hmb-
GVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Sep-
tember 2024 (HmbGVBl. S. 480), die vom Studierendenpar-
lament am 20. November 2024 erlassene Beitragsordnung in 
der nachstehenden Fassung genehmigt.

§ 1
Beitragspflicht

(1) Die Studierendenschaft der HafenCity Universität 
Hamburg erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jedem 
Semester von allen eingeschriebenen Studierenden einen 
Beitrag gemäß § 104 des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes. Dazu gehören insbesondere auch Mittel zur Finanzie-
rung eines Beförderungsvertrages, aus dem der Gesamtheit 
der Studierenden der HafenCity Universität Hamburg ein 
wirtschaftlicher Vorteil erwächst.

(2) Beitragspflichtig sind auch beurlaubte Studierende.

(3) Von der Beitragspflicht sind Studierende befreit, die 
nach Ablauf des jeweiligen Semesters rückwirkend imma-
trikuliert werden.

§ 2
Fälligkeit und Entrichtung des Beitrages

(1) Der Beitrag wird jeweils bei der Einschreibung, 
Rückmeldung oder Beurlaubung fällig.

(2) Der Beitrag ist an die für die HCU zuständige Kasse 
zu entrichten. Diese weist den für die Zwecke der studenti-
schen Selbstverwaltung zu entrichtenden Beitragsanteil 
dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), den Bei-
tragsanteil für das Semesterticket dem Hamburger Ver-
kehrsverbund (HVV) und den Beitragsanteil des Semester-
ticket-Härtefonds einem Sonderkonto des Studierenden-
werks zu.

§ 3
Beitragshöhe

Im Sommersemester 2025 beträgt der Beitrag 197,00 Euro 
pro Semester. Dieser Beitrag setzt sich aus drei Teilbeträgen 
zusammen, die wie folgt zu verwenden sind:

1.  20,60 Euro für die Zwecke der studentischen Selbstver-
waltung,

2.  176,40 Euro für das Semesterticket,

3.  0,00 Euro für den Härtefonds.

§ 4

Härtefonds

Auf Antrag kann der auf das Semesterticket entfallende 
Beitragsanteil aus dem Härtefonds in den Fällen zurücker-
stattet werden, in denen die Vorteile des Semestertickets 
aus gesundheitlichen, räumlichen oder sozialen Gründen 
nicht in Anspruch genommen werden können. Die näheren 
Einzelheiten regeln die Richtlinien der Studierendenschaft 
der HCU für den Semesterticket-Härtefonds in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 5

Aufsicht

Die Aufsicht über die Verwendung der Beiträge haben 
die satzungsgemäßen Organe der Studierendenschaft 
gemäß der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft der 
HCU Hamburg in der jeweils gültigen Fassung.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Anzeiger der Stadt Hamburg in 
Kraft.

Hamburg, den 16. Januar 2025

HafenCity Universität Hamburg
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Plangenehmigungsbescheid  
– Entwicklung eines Trittsteins  

für den Schierlings-Wasserfenchel  
im Naturschutzgebiet Flottbektal –

Die naturnahe Umgestaltung des Gewässers II. Ordnung 
Flottbek im Naturschutzgebiet Flottbektal ist durch den 
Plangenehmigungsbescheid des Bezirksamtes Altona 
– Wasserbehörde – am 25. September 2024 festgestellt wor-
den. Die Feststellung beruht auf § 68 Absatz 2 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) in 
Verbindung mit § 49 des Hamburgischen Wassergesetzes 
(HWaG).

Die Stiftung Lebensraum Elbe hat den Ausbau des 
Gewässers II. Ordnung Flottbek im Bereich der Flurstücke 
1175 und 871 der Gemarkung Klein Flottbek beantragt. 
Das Vorhaben dient der Schaffung eines Trittsteins für den 
vom Aussterben bedrohten und streng geschützten Schier-
lings-Wasserfenchel.

Die genehmigten Pläne werden öffentlich ausgelegt in 
der Zeit vom 30. Januar 2025 bis zum 20. Februar 2025 im 
Technischen Rathaus Altona, Dezernat Wirtschaft, Bauen 
und Umwelt, Wasserbehörde, Zimmer 244, Jessenstraße 
1-3, 22767 Hamburg, montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 
15.00 Uhr. Um telefonische Voranmeldung unter der Tele-
fonnummer: 040 / 4 28 11 - 62 17 wird gebeten.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch gegenüber den der Wasserbehörde nicht bekannten 
Betroffenen als zugestellt.
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